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BEKANNTMACHUNGEN

BEKANNTMACHUNG 

Sicherung des Verkehrs im Winter; Räum- und Streupflicht 
zwischen 07.30 Uhr und 20.00 Uhr

Die Stadt Bamberg macht vor Eintritt win-
terlicher Straßenverhältnisse auf die Bestim-
mungen der Verordnung über die Reinhal-
tung und Reinigung der öffentlichen Straßen 
und Sicherung des Verkehrs auf Gehbahnen 
zur Winterszeit in der Stadt Bamberg auf-
merksam. 

1. Inhalt der Sicherungspflicht:

Die Gehbahnen sind bei Schnee, Eisglätte
oder Glatteis in einem sicheren Zustand
zu erhalten. Bei Ortsstraßen ohne erkenn-
bare Gehwegabgrenzung gilt der Rand
der Straße in einer Breite von 1,5 Meter
(in Fußgängerzonen und verkehrsberu-
higten Bereichen in einer Breite von 2 m)
als Gehweg. Danach sind sie täglich von
07.30 Uhr bis 20.00 Uhr (auch an Sonn- 
und Feiertagen).

a) soweit wie möglich von Schnee und
Glatteis freizumachen,

b) bei Schnee-, Reif- oder Eisglätte mit
geeigneten abstumpfenden Mitteln
(z.B. Sand, Splitt), nicht jedoch mit

 Tausalz oder ätzenden Mitteln zu be- 
  streuen. 

Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 
20.00 Uhr so oft zu wiederholen, wie es 
zu Verhütung von Gefahren für Leben, 
Gesundheit, Eigentum oder Besitz erfor-
derlich ist. Der geräumte Schnee oder die 
Eisreste sind am Rande der Gehbahn oder 
nötigenfalls am Rande der Fahrbahn so 
zu lagern, dass der Verkehr nicht mehr als 
unvermeidlich behindert wird. Abfluss-
rinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte, 
Omnibushaltestellen, Fußgängerüberwe-
ge und Radwege sind bei der Räumung 
frei zu halten. 

2. Sicherungspflichtige:

Die Eigentümer und die zur Nutzung
dinglich Berechtigten von Grundstücken,
die innerhalb der geschlossenen Ortslagen
an öffentliche Straßen angrenzen (Vorder-
lieger) oder über öffentliche Straßen mit-
telbar erschlossen werden (Hinterlieger),
haben bei Schneefall und Winterglätte
die an ihre Grundstücke angrenzenden

Gehbahnen durch Schneeräumen Streuen 
und Entfernen von Schnee- und Eisplatten 
auf eigene Kosten in einem verkehrssi-
cheren Zustand zu erhalten. Wird ein 
Grundstück von mehreren öffentlichen 
Straßen aus erschlossen, so besteht die 
Verpflichtung für jede dieser Straßen. 
Die Sicherungspflicht tragen Vorder- und 
Hinterlieger gemeinsam. Es bleibt ihnen 
überlassen, die Verteilung der anfallenden 
Arbeiten untereinander zu regeln. 

3. Bußgelder:

Wer den Bestimmungen der Gemeinde-
verordnung zuwiderhandelt, kann mit
einer Geldbuße belegt werden und muss
daneben mit entsprechenden privatrecht-
lichen Schadenersatzansprüchen rechnen.
Die Polizei ist von der Stadt Bamberg an-
gewiesen, den Vollzug dieser Verordnung
in geeigneter Weise zu überwachen und
Verstöße zur Anzeige zu bringen.

Bamberg, den 17.11.2023
STADT BAMBERG

BEKANNTMACHUNG 
In Kraft getretener Bebauungsplan

Der Konversionssenat der Stadt Bamberg 
hat in seiner Sitzung vom 17.10.2023 
den Bebauungsplan Nr. 328 D das Gebiet 
„Lagarde - Campus“ zwischen Zollnerstra-
ße, Berliner Ring, Pödeldorfer Straße und 
Weißenburgstraße (teilweise Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 328 C), als Satzung 
sowie die Begründung zum Bebauungsplan 
vom 17.10.2023 gemäß § 10 Baugesetzbuch 
(BauGB) beschlossen. Dieser Beschluss wird 
hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich 
bekanntgemacht.

Mit Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Bamberg wird der Bebauungsplan Nr. 328 D 
rechtskräftig. Der rechtskräftige Bebauungs-
plan wird im Baureferat der Stadt Bamberg 
archiviert und kann bei Bedarf im Stadtpla-
nungsamt, Untere Sandstraße 34, Zimmer 

201, II. Stock, jeweils Montag bis Freitag 
während der Dienststunden eingesehen 
werden. Über den Inhalt wird auf Verlangen 
Auskunft gegeben. Die DIN-Vorschriften, 
die Begründung, auf die im Bebauungsplan 
Bezug genommen wird, liegen ebenfalls zur 
Einsichtnahme bereit.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendma-
chung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und Mängeln der Abwä-
gung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 
1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis

3 BauGB beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214
Abs. 2 BauGB beachtlichen Verletzung
der Vorschriften über das Verhältnis des
Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtli-
chen Mängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung des Bebauungsplanes
schriftlich gegenüber der Stadt Bamberg
geltend gemacht worden sind; der Sach-
verhalt, der die Verletzung oder den Man-
gel begründen soll, ist darzulegen. Außer-
dem wird auf die Vorschriften des § 44
Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB
hingewiesen. Danach erlöschen Entschä-
digungsansprüche für nach den §§ 39 bis
42 BauGB eingetretenen Vermögensnach-



Impressum

Amtsblatt der Stadt Bam berg

Herausgeber 
Stadt Bamberg – Amt für Bürgerbeteiligung, 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Rathaus Maximiliansplatz, 
96047 Bamberg
Telefon: 0951 87-1826 
presse@stadt.bamberg.de 
www.stadt.bamberg.de
Erscheinungsweise:  
14-täglich freitags 

Bezug:  
Mail-Abonnement über  
presse@stadt.bamberg.de
PDF-Datei abrufbar unter  
www.stadt.bamberg.de

Druckexemplare kostenlos erhältlich im Rathaus 
am ZOB und im Rathaus am Maxplatz 

Öffnungszeiten

Das Rathaus am ZOB, das Rathaus Maxplatz, die 
Zulassungsstelle in der Moosstraße sowie das Bau-
referat in der Unteren Sandstraße sind für den 
Publikumsverkehr geöffnet.

Notwendig ist eine vorherige Terminvereinbarung. 
Diese kann telefonisch, per E-Mail sowie über das 
Online-Buchungsportal 
www.stadt.bamberg.de/online-terminbuchung
erfolgen.

Aktuell bietet die Stadt Bamberg zusätzlich unter
www.stadt.bamberg.de/online-terminbuchung 
für folgende Bereiche die Möglichkeit einer Online-
Terminbuchung an:
Bürgersprechstunde Bürgermeister Wolfgang Metzner, 
Zulassungsstelle, Meldewesen, Führerscheinstelle, 
Pässe, Ausweise und Beglaubigungen, Führungs-
zeugnisse.

Es wird gebeten, Termine soweit möglich einzeln wahr- 
zunehmen. Gerne hilft auch die Telefonvermittlung 
unter 0951/87-0 weiter.

IMPRESSUM

3AMTSBLATT Nr. 23/2023 17. November 2023

teil, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die Vermögensnachteile eingetreten sind, 
die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt 
wird.

Bamberg, 07.11.2023
STADT BAMBERG

BEKANNTMACHUNG 
Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmi-
gung gemäss Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bayer. Bauord-
nung (BayBO)

Bauordnungsamt der Stadt Bamberg
Untere Sandstraße 34
96049 Bamberg

Für Sie zuständig:
Frau Höfner
Zi. 106, Tel.Nr. 0951 / 87 - 1666
Telefax 0951 / 87 - 1760
Az.: 1013/23

Vorhaben:
Tektur zu Az. 344/21: Grundrissänderungen 
sowie Nutzungsänderung zur Kita im EG 
Haus 12

Grundstücke:
Bamberg, Johannes-Hoffmann-Str. 1, 3, 5, 
7, Rosa-Kempf-Str. 8, 10, 12, 14, Ellen-Am-
mann-Str. 7, 7a, 9
Gemarkung Bamberg, Flurstück-Nr. 5093/47

Bauherr:
Volksbau Bamberg GmbH & Co. KG
vertreten durch Herrn Donat Kühne

Baugenehmigung nach Art. 68 BayBO

1. Im Vollzug der Bayer. Bauordnung (Bay-
BO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14.08.2007 (GVBl S. 588) mit den
jeweiligen Änderungen wird für das o.g.
Bauvorhaben die nach Art. 68 BayBO er-
forderliche

BAUGENEHMIGUNG

im Genehmigungsverfahren nach Art. 60 
BayBO auf Grundlage der beiliegenden 
geprüften Bauvorlagen und unter den im 
Beiblatt aufgeführten Bedingungen, Auf-
lagen und Einschränkungen erteilt. 
Die mit dem Genehmigungsvermerk ver-
sehenen Bauvorlagen und die Beilagen 
sind Bestandteile dieser Baugenehmigung.

2. Nachbarn haben dem Bauvorhaben nicht
zugestimmt. Schriftliche Einwendungen
sind nicht bekannt. Die Genehmigung
wird gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
öffentlich bekannt gemacht.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage er-
hoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth
Postfachanschrift:  
Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth,
Hausanschrift:  
Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schrift-
lich, zur Niederschrift oder elektronisch in 
einer für den Schriftformersatz zugelas-
senen Form möglich. Die Einlegung eines 
Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen! 

Ab dem 01.01.2022 muss der in § 55d 
VwGO genannte Personenkreis Klagen 
grundsätzlich elektronisch einreichen. 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens können im Bauordnungsamt 
der Stadt Bamberg, Untere Sandstr. 34 
(Zugang vom Leinritt), Zi. 106,
Montag – Freitag von 08.00 – 12.00 
Uhr und nach telefonischer Vereinba-
rung eingesehen werden.
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